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Neben der Überarbeitung des Vorsorgekapitels der TA Luft 
wegen der Umsetzung der Schlussfolgerungen der besten 
verfügbaren Techniken (BVT) und weiterer EU-Regelun-
gen sind Änderungen im Immissionsteil (Nr. 4 der TA 
Luft) und bei der Schornsteinhöhenberechnung zu erwar-
ten. Durch die Aufnahme der Geruchsimmissions-Richtli-
nie sind u. a. Prognosen der Geruchsstundenhäufigkeiten 
erforderlich. Zudem wird im Rahmen der Ausbreitungs-
rechnung ein Prüfauftrag formuliert, nach dem der Ein-
satz eines prognostischen Windfeldmodells erforderlich 
ist. Aus Ermangelung jeglicher Modellvergleiche zur Prog-
nose von Geruchsimmissionen unter Berücksichtigung 
von Ergebnissen prognostischer Windfeldmodellierun-
gen werden drei unterschiedliche Fälle mit Geruchsquel-
len betrachtet. Die Ergebnisse werden Modellrechnungen 
mit dem Standard TA Luft-Verfahren gegenüber gestellt. 
Der Modellvergleich zeigt für die betrachteten Fälle, dass 
ein Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells nicht 
gerechtfertig ist. Zur Berücksichtigung von Gebäudeein-
flüssen bei der Ableitung von Geruchsemissionen ist das 
in der TA Luft und Geruchsimmissions-Richtlinie ge-
nannte, bewährte Verfahren bestehend aus dem diagnos-
tischen Windfeldmodell und Lagrange’schen Partikelmo-
dell schon allein wegen der Rechtssicherheit einer un-
genormten Modellvariante prognostischer Art vorzu-
ziehen.

1 Einleitung
Die Überarbeitung der TA Luft (2018) ist im Besonderen auf-
grund des fortgeschrittenen Standes der Technik (Umset-
zung der Schlussfolgerungen der besten verfügbaren Tech-
niken (BVT)) und wegen weiterer Regelungen der EU erfor-
derlich. In diesem Zusammenhang sind darüber hinaus ne-
ben den Änderungen im Kapitel 5 der TA Luft, in dem der 
Vorsorgeaspekt des BImSchG geregelt wird, auch Änderun-
gen bei den Schutzpflichten dokumentiert (vgl. Zusammen-
fassung in Hartmann & Borcherding (2016)). Eine Erweite-
rung der Schutzpflichten wird z. B. durch die Aufnahme  
der Geruchsimmissions-Richtlinie in die angepasste TA Luft  
erreicht. 

Zum Nachweis der Genehmigungsfähigkeit einer An-
lage/eines Vorhabens sind nach Anpassung der TA Luft wei-
terhin die Methoden Vorbelastungsmessung und Ausbrei-
tungsrechnung anzuwenden. Somit muss das anzuwen-
dende Verfahren zur Ermittlung der Zusatzbelastung einer 
Anlage/eines Vorhabens durch Ausbreitungsrechnung ge-
eignet sein, Geruchsstundenhäufigkeiten zu ermitteln. Der 
Vorschriftengeber bedient sich dem seit Jahren verwende-

ten Modell der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL, 2008; 
Janicke et al., 2004). Das Modell ist identisch mit dem bis-
her in der TA Luft vorgeschriebenen Verfahren, weist nur die 
Erweiterung auf, neben den nach TA Luft erforderlichen 
Kenngrößen für das Jahr, den Tag und die Stunde auch Ge-
ruchsstundenhäufigkeiten ermitteln zu können (Janicke 
und Janicke, 2007a). 

Im weitüberwiegenden Maße werden in der Praxis Ge-
ruchsemissionen bodennah und diffus abgeleitet. Die Ablei-
tung erfolgt somit in den meisten Fällen nicht über Emis-
sionsquellen „nach Nr. 5.5 der TA Luft“ (TA Luft, 2002), son-
dern bodennah über z. B. Biofilter, Fenster, Lüftungs-
öffnungen auf Dächern, offene Hallentore. Alle diese 
beispielhaft aufgezählten Geruchsquellen haben die ge-
meinsame Eigenschaft, dass die Ableitung nicht in den 
freien Luftstrom erfolgt, sondern Gebäudeeinflüssen unter-
liegt. Diese Gebäudeeinflüsse sind bisher bei der Ausbrei-
tung von Luftbeimengen gemäß Nr. 10, Anhang 3 der TA Luft 
(2002) bereits zu berücksichtigen. Der Vorschriftengeber 
hat sich bei der Entwicklung der TA Luft (2002) auf ein diag-
nostisches Windfeldmodell für Gebäudeumströmung ge-
stützt, das im Wesentlichen auf den Inhalten der Richtlinie 
VDI 3783 Blatt 10 (VDI, 2010a) zzgl. entsprechender Erwei-
terungen (Janicke, 2004) beruht. 

Im Referentenentwurf der angepassten TA Luft (2018) 
erweitert der Gesetzgeber das entsprechende Kapitel 2 des 
Anhangs 2 der angepassten TA Luft um einen Prüfauftrag: 

„Befinden sich die immissionsseitig relevanten Aufpunkte 
außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs der quellna-
hen Gebäude (beispielsweise außerhalb der Rezirkulations-
zonen, siehe Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017), 
können die Einflüsse der Bebauung auf das Windfeld und die 
Turbulenzstruktur mit Hilfe des im Abschlussbericht zum UF-
OPLAN Vorhaben FKZ 203 43 256 dokumentierten diagnosti-
schen Windfeldmodells für Gebäudeumströmung berücksich-
tigt werden. Anderenfalls sollte hierfür der Einsatz eines pro-
gnostischen Windfeldmodells für Gebäudeumströmung, das 
der Richtlinie VDI 3783 Blatt 9 (Ausgabe Mai 2017) genügt, 
geprüft werden.“

Grundsätzlich ist nach dieser Regelung bei nahezu aus-
schließlich allen Quellen mit Geruchsemissionen die An-
wendung eines – der eigentlichen Ausbreitungsrechnung 
vorgeschalteten – Windfeldmodells zu prüfen. Für den oben 
geschilderten Fall liefert der Vorschriften-/Richtlinienge-
ber kein Referenzmodell. Prüfkriterien vom Vorschriftenge-
ber sind nicht bekannt. Etwaige Validierungsuntersuchun-
gen zum Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells und 
anschließenden Ausbreitungsrechnungen sind allenfalls 
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